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Fraktionsantrag 
 
Fraktion CDU 
Fraktion SPD  

 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 8 4 1  
 
 
 

12.11.2024 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss vorberatend 13.11.2024  
Verbandsausschuss vorberatend 02.12.2024  
Verbandsversammlung beschließend 13.12.2024  

 
 
Betreff: 1. Änderung des Regionalplans Ruhr - Windenergie 

Hier: Aufstellungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag
Die Verbandsversammlung beschließt, folgende Änderung des fünften Satzes des  
2. Beschlusspunktes der Verwaltungsvorlage: 
 
Der Öffentlichkeit und den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wird während 
der Auslegungsfrist für die Dauer von sechs Wochen Gelegenheit gegeben, zu den o. g. 
Entwurfsunterlagen Stellung zu nehmen. 
 
 
Begründung: 
 
Die sehr knappe Zeitschiene zur Möglichkeit der Stellungnahme wird durch den Beschluss 
zur Offenlage kurz vor den Weihnachtsferien nochmals verschärft. Sodass bei einer 
vierwöchigen Offenlagefrist mindestens nochmals 1,5 Wochen für die Erarbeitung einer 
fundierten Stellungnahme verloren gingen. Die RVR-Politik hat sich selbst in jüngster 
Vergangenheit immer mal wieder über äußerst knapp bemessene Stellungnahme-Fristen 
von Landesseite beschwert. Letztmalig die Frist zur 2. LEP-Änderung mitten in den 
Sommerferien. Selbst nun eine ähnlich knappe Frist zu beschließen, halten wir nicht für 
sachdienlich.  
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Burgmann, Daniela Löckenhoff, Jonas Fraktion CDU 
Akt.zeichen  Fraktion SPD 
  

 
Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender CDU 
gez. Martina Schmück-Glock  gez. Bodo Klimpel 
 


